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Editorial

Unser Titelbild:
Ganzzug mit

Kalktransportwagen in
Auersmacher auf
der Strecke von

Saarbrücken nach
Sarreguemines.

Foto: DB AG/Schedler.

Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns über Leserzuschriften. Die Redaktion einer Zeitschrift ist
nämlich auf die Reaktion der Leser dringend angewiesen. Nur so erfahren die
Redakteure, ob die Artikel bei den Lesern ankommen. Daher freuen wir uns

über Leserbriefe aller Art zu Beiträgen in unseren Heften, auch wenn die
Beantwortung manchmal nicht so einfach ist.

Besonders lebhaft war beispielsweise die Resonanz auf den Beitrag zum
Thema „Wirtschaftliche Fahrweise“ (BahnPraxis 3/2002).

Neben einer Leserzuschrift an die Redaktion erhielt der Verfasser
Bernd Rockenfelt eine Reihe von interessanten Zuschriften von Mitarbeitern

der DB AG und von Fachkollegen der TU Hannover bzw. der TU Dresden. Die
Verfasser bestätigten im wesentlichen die Ausführungen des Autors und

gaben zusätzliche Hinweise auf die Arbeiten des Projektes „Energiesparende
Fahrweise (EFS)“ der DB AG sowie einen im gleichen Monat in der Zeitschrift

„Eisenbahn-Revue“ erschienen Artikel (Der „Driving Style Manager“ für
pünktlichen und energiesparenden Bahnbetrieb) über die Aktivitäten der

Schweizer Bundesbahnen (SBB).

Interessant war auch der Hinweis eines Fahrdienstleiters aus
Mainz-Kostheim, der bei einem langen Fachgespräch mit dem Autor das

Zugtrennung

Es passiert selten, aber trotzdem kann
es vorkommen: Zugtrennung. Sie stellt
unser Zug- und Stellwerkspersonal vor
große Herausforderungen.

Seite 63

Bleiben Sie fit – machen Sie mit

bei unserem Test zum Thema „Zwangs-
bremsung“.

Seite 66

Testen Sie Ihr Fachwissen

bei unseren Störungsfällen aus der täg-
lichen Praxis unserer Fdl. Hier folgt der
nun vorerst letzte Teil unserer Serie.

Seite 67

Der Zug und sein Schlusssignal

Haben Sie so etwas schon gesehen?
Und dann?

Seite 69

Sommer, Sonne – Ozonwarnung

Viele denken sofort an hohe Ozonwer-
te im Sommer bzw. an das „Ozonloch“,
usw.. Was hat dies mit dem Anliegen
der BahnPraxis, zur Erhöhung der Be-
triebs- und Arbeitssicherheit beizutra-
gen, zu tun? Ein sehr interessanter
Beitrag – für jedermann!

Seite 70

Erscheinen des Beitrages und den Inhalt mit Tipps für
die Praktiker sehr begrüßte. Er wies in dem Telefonat

unter anderem darauf hin, dass nicht nur der Tf, sondern
auch beispielsweise der Fdl zur Einsparung von Energie
beitragen könne. Auf Strecken ohne LZB könne der Fdl

beispielsweise den Tf per Zugfunk informieren, falls
dicht vor ihm ein anderer Zug liege. So könne der Tf
seine Fahrweise danach richten und ein „Auflaufen“

verhindern.

Diese wenigen Beispiele mögen belegen, dass die
Redaktion sich über sachdienliche Hinweise freut. Die
Leserbriefe und deren rasche und fachliche fundierte

Beantwortung sind ein besonderes Anliegen der Redaktion.
Bei den regelmäßigen Besprechungen der Redakteure mit der Schriftleitung
ist das Thema „Leserbriefe“ ein fester Punkt der Tagesordnung. Leider ist es

oft schwierig, die Briefe umgehend zu beantworten, weil die genaue Anschrift
des Absenders fehlt oder weil zur Beantwortung noch Recherchen

notwendig sind.

Wir freuen wir uns über Ihre Reaktion. Daher schreiben Sie uns, wenn Sie
Anmerkungen oder Anregungen zu den Beiträgen in unserem Heft haben.

Bleiben Sie bis zum nächsten Mal gesund und munter,

Ihr BahnPraxis-Redaktionsteam
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BahnPraxis Aktuell

Die Meldung im Tagesbericht
lautet: „Zug 47111 Zugtren-
nung, xx Minuten Verspätung“.
Diese sehr sachliche Darstel-
lung einer Unregelmäßigkeit im
Bahnbetrieb erfordert von allen
Beteiligten ein Höchstmaß an
sicherheitlichem und kunden-
orientiertem Handeln, damit die
Auswirkungen auf das Betriebs-
geschehen möglich gering ge-
halten werden. Neben Fragen
der Transportqualität und Si-
cherheit bewirken Zugtrennun-
gen z.T. erhebliche Kosten für
die Nachführung der betroffe-
nen Güterwagen und die Repa-
ratur der entstandenen Schä-
den.

Die vergangenen Jahre zeigen,
dass das Thema Zugtrennun-
gen leider nicht an Aktualität
verloren hat.

Im Rahmen des „Aktivitätenka-
taloges zur Steigerung der
Transportqualität bei DB Car-
go“ wurde das Thema Zugtren-

Zugtrennung
Walter Jakobi (CBB 32), Jörg Machert (CBB 31) Mainz

Entwicklung der Zugtrennungen bei DB Cargo 2001
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Abbildung 1: Anzahl der Zugtrennungen pro Monat.

2001 bestätigt und ab Oktober
war ein deutlicher Rückgang der
Zugtrennungen gegenüber den
Vergleichsmonaten der Vorjah-
re zu verzeichnen.

Ursachenanalyse

Zur Beantwortung der Frage ob
Zugtrennungen von der Trieb-
fahrzeugbaureihe, der Zuglän-
ge, dem Wagenzuggewicht, der
Strecke, den Witterungsverhält-
nissen und vom Fahr- und
Bremsverhalten des Triebfahr-
zeugführers abhängig sind,
wurden ab Juli 2001 alle Trieb-
fahrzeugführer, die CargoLeit-
Stellen (CLS) und die Güterwa-
genservicestellen mit in die Un-
tersuchung der Zugtrennungen
einbezogen. An alle Triebfahr-
zeugführer von DB Cargo und
alle Wagenservicestellen wur-
den Erhebungsbögen verteilt,
die nach Eintritt einer Zugtren-
nung vom Tf bzw. Schadwa-
genzuführung durch Personal�

nungen bei Zugfahrten im Jah-
re 2001 genauer untersucht, um
mögliche Ursachenschwer-
punkte zu erkennen und daraus
erforderliche technische und
betriebliche Maßnahmen sowie
Maßnahmen im Rahmen der
Aus- und Fortbildung der Mitar-
beiter einzuleiten.

Die Untersuchung war auch
deshalb notwendig, weil im Jahr
2000 eine Steigerung der Zug-
trennungen gegenüber dem
Vorjahr um 11,2 % erfolgte und
zu befürchten war, dass sich
dieser Trend im Jahr 2001 fort-
setzt. Im Nachhinein hat sich
dieser Trend bis September
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BahnPraxis Aktuell

1 2 3 4
bei

Wenn der Abschnitt
im Fahrplan
gekennzeichnet ist
durch

ICE-Züge anderen Zügen eine Hand- oder
Festbremse für je angefangene

... t Gewicht ... Achsen
2 Sägelinien 100 4
1 Sägelinie

alle Hand-
bremsen 200 8

keine Sägelinie keine
Hand-
bremse

400 20

Abbildung 3: Untersuchungsergebnis über Zugtrennung in Werkstätten für DB Cargo.

der Güterwagenservicestelle
auszufüllen und zur Auswertung
an CBB 32 senden sind. Die
CLS übermittelt ebenfalls nach
Bekanntwerden einer Zugtren-
nung eine Kopie der Wagenliste
an CBB 32.

Ursachen-
schwerpunkte

Als Ursachenschwerpunkte
wurden

● Gewaltbrüche zu 44,7 %,

● Dauerbrüche zu 13,8 %,

● Bolzensicherung zu 13,8 %
und der

● Kuppelzustand der Wagen
zu 9,6 %

aller Schadensfälle ermittelt, die
überwiegend bei der Anfahrt der
Züge eingetreten sind. Ein Zu-
sammenhang zwischen Zuglän-
ge, Wagenzuggewicht und
Triebfahrzeugbaureihe konnte
nicht festgestellt werden.

Besonderen Einfluss auf die

Schadensfälle haben dynami-
sche Kräfte innerhalb der Zug-
einrichtungen des Zugverban-
des, die insbesondere beim
Anfahren eines Zuges

● mit hoher Anfahrzugkraft,
ggf. noch zusätzlich unter-
stützt durch das Entspan-
nen der zusammengedrück-
ten Pufferfedern oder

● mit schleudernden Radsät-
zen der Lokomotive oder

● mit nicht vollständig gelös-
ten Fahrzeugbremsen und
zusätzlich unterstützt durch
das Entspannen der zusam-
mengedrückten Pufferfedern
oder

● mit lose gekuppelten Wagen
sind

entstehen.

Darüber hinaus können beim
Bremsen dynamische Kräfte
innerhalb der Zugeinrichtungen
des Zugverbandes durch eine
Druckabsenkung in der Haupt-
luftleitung von weniger als 0,5
bar entstehen. Das ungleich-
mäßige Ansprechen der Steu-

Abbildung 2: Meldung einer Zugtrennung durch Tf.

Abbildung 4:
Hinsichtlich der Anzahl der erforderli-
chen Handbremsen beachten Sie …
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Beachten Sie, dass Sie vor
dem entlanggehen am Zug
die persönliche Schutzaus-
rüstung anlegen (Warnwes-
te und Schutzhelm). Nehmen
Sie auch bei Tageslicht die
Handlampe mit.

BahnPraxis Aktuell

erventile führt zu ungleichen
Bremszylinderdrücken und da-
mit zu Zerrungen im Zug.

Abhilfe-
maßnahmen

Wesentliche Voraussetzung zur
Vermeidung von Zugtrennun-
gen werden durch

● die Rangierbegleiter bei der
Zugvorbereitung durch ein
ordnungsgemäßes Kuppeln
der Wagen bei der Zugbil-
dung und

● die Triebfahrzeugführer ins-
besondere beim Anfahren
bzw. Bremsen der Züge

geschaffen.

Es ist deshalb zum einen be-
sonders wichtig, dass bei der
wagentechnischen Untersu-
chung oder Zugprüfung der ord-
nungsgemäße Kuppelzustand
der Wagen geprüft und – falls
erforderlich – hergestellt wird
und zum anderen, dass beim
Anfahren darauf geachtet wird,
dass alle Fahrzeugbremsen voll-
ständig gelöst haben, sich der
Wagenzug gestreckt hat, die
Anfahrt nicht ruckartig oder mit
überhöhter Anzugskraft der
Lokomotive bzw. mit schleu-
dernden Radsätzen erfolgt. Bei
einer Betriebsbremsung ist dar-
auf zu achten, dass die erste
Bremsstufe mit einer Druck-
absenkung in der Hauptluftlei-
tung von nicht weniger als 0,5
bar eingeleitet und solange bei-
behalten wird, bis alle einge-
schalteten Bremsen wirken.
Danach kann durch Druckab-
senkung oder Druckerhöhung
in der Hauptluftleitung die
Bremswirkung gesteigert oder
reduziert werden.

Unter Beachtung dieser Maß-
nahmen sollte es gelingen, die
Zahl der Zugtrennungen im Jah-
re 2002 zu reduzieren.

Zugtrennung –
Was tun?

Sollte es trotz der Beachtung
der vorgenannten Hinweise zu

einer Zugtrennung kommen,
haben Sie eine Vielzahl von be-
trieblichen Besonderheiten zu
beachten, auf die wir nachfol-
gend detailliert eingehen möch-
ten.

Eine Zugtrennung verursacht
u.a. einen starken Druckverlust
in der Hauptluftleitung. Da Ih-
nen die Ursache für den plötzli-
chen Druckverlust nicht bekannt
ist, müssen Sie neben der Infor-
mation an den Fahrdienstleiter,
dass sie zum Halten gekom-
men sind auch bei mehrgleisi-
gen Strecken, zur Vermeidung
der Gefährdung anderer Züge,
die Nachbargleise sperren las-
sen. Sichern Sie den Zug zu-
sätzlich mittels Handbremse auf
dem Triebfahrzeug gegen un-
beabsichtigtes Bewegen.

Zur Ermittlung der Ursache
müssen Sie den Zug entlang-
gehen.

Achten Sie dabei besonders
darauf, ob Gefährdungen für das
Nachbargleis bestehen.

An der Trennstelle angekom-
men sichern Sie den abgetrenn-
ten Zugteil durch Hand- bzw.
Feststellbremsen gegen unbe-
absichtigtes Bewegen, unab-
hängig davon wie lange der
Zugteil stehen bleibt. Hinsicht-
lich der Anzahl der erforderli-
chen Handbremsen beachten
Sie … (Abbildung 4).

Nach Besichtigung des Scha-
dens müssen Sie entscheiden,
ob Sie durch Nutzung der Kupp-
lung des anderen Wagens bei-
de Zugteile wieder kuppeln kön-
nen. Ist dies nicht der Fall müs-
sen Sie den Fahrdienstleiter der
rückgelegenen Zugmeldestelle
davon unterrichten, dass der
abgetrennte Zugteil wieder in
den Abgangsbahnhof zurück-

gefahren werden muss. Der
Fahrdienstleiter sperrt das Gleis
und entsendet eine Sperrfahrt,
um den abgetrennten Zugteil
wieder zurück zu holen.

Nach dem Eintreffen der Sperr-
fahrt unterstützen Sie den Trieb-
fahrzeugführer bei der Vorbe-
reitung der rückkehrenden
Sperrfahrt. Hierzu zählen, das
Kuppeln, das Lösen der Hand-
bzw. Feststellbremsen und die
Durchführung der Bremsprobe.
Hierbei beachten Sie die Re-
geln der DS 915.01 § 7 (2), dass
die vereinfachte Bremsprobe
nur ausgeführt werden darf,
wenn der Zug nicht länger als
eine Stunde abgestellt war.

Für den weiterfahrenden Zug-
teil beachten Sie, dass sich die
Bremsverhältnisse im Zug durch
die Zugtrennung geändert ha-
ben. Sie müssen die Wagenlis-
te berichtigen und die Brems-
berechnung erneut durchfüh-
ren. Werden die Mindestbrems-
hundertstel nicht erreicht, ver-
ständigen Sie die Betriebslei-
tung und geben die fehlenden
und vorhandenen Bremshun-
dertstel bekannt. Bei getrenn-
ter Darstellung des Buchfahr-
plans stellen Sie anhand der in
Spalte 3 c des Fahrzeitenheftes
angegebenen Mindestbrems-
hundertstel fest, für welche Stre-
ckenabschnitte die Bremshun-
dertstel fehlen. Teilen Sie der
Betriebsleitung die betroffenen
Streckenabschnitte und den
letzten Haltebahnhof davor mit.
Die Betriebsleitung gibt Ihre
Weisung für die Streckenab-
schnitte, für die die Bremshun-
dertstel fehlen mittels Fahrplan-
Mitteilung (allgemein) bekannt.
Beachten Sie, dass bei dem
weiterfahrenden Zugteil kein
Schlusssignal angebracht wer-
den darf.

Lösen Sie, nachdem Sie den
Zug mittels Druckluftbremse
angebremst haben, die ange-
zogenen Hand- oder Feststell-
bremsen. Hinsichtlich der Not-
wendigkeit von Bremsproben
beachten Sie auch die Regeln
der DS 915.01. Informieren Sie
den Fahrdienstleiter, dem Sie
das Halten angezeigt haben,

dass die Sperrung des Gleises
aufgehoben werden kann und
dass Sie weiterfahren möch-
ten. Die Zustimmung zur Wei-
terfahrt erteilt der rückgelegene
Fahrdienstleiter nachdem er die
vorgelegene Zugmeldestelle,
die beteiligten Blockstellen,
Schrankenposten, Bahnüber-
gangsposten und Arbeitsstel-
len unterrichtet hat.          �
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Der Tf Wimmer fährt mit seinem IR 2999 mit 140 km/h auf das Einfahrsignal F des Bf Michaelsberg zu.
Das Einfahrsignal zeigt Hp 1; das Ausfahrvorsignal Vr 1.

Bei der Vorbeifahrt am Einfahrsignal erhält der Zug eine Zwangsbremsung durch die PZB.

BahnPraxis Test

richtig   falsch

1. Wenn ein Hauptsignal die Fahrtstellung gezeigt hat, kann keine Zwangsbremsung durch die PZB erfolgen

2. Die Zwangsbremsung kann trotz Hp 1 durch einen gestörten2000 Hz-Gleismagneten verursacht worden sein

3. Die Zwangsbremsung kann erfolgen, wenn ein Hauptsignal vorzeitig auf Halt kommt

4. Die Weiterfahrt des Zuges erfolgt auf mündliche Zustimmungdes Fdl

5. Vor der Weiterfahrt muss der Zug auf jeden Fall hinter das Einfahrsignal zurückgesetzt werden

6. Wenn der Festlegemelder noch ordnungsgemäß angezeigt wird, sind die Weichen und Flankenschutz-
einrichtungen der Einfahrzugstraße noch gesichert

7. Der Zug erhält für die Weiterfahrt Befehl Ad Nr. 4: „fährt nach Vorbeifahrt am Signal F ohne Hauptsignal weiter“

8. Der Zug erhält für die Weiterfahrt Befehl Ab: „fährt vorbei am Halt zeigenden oder gestörten Einfahrsignal F
des Bf Michaelsberg“

9. Der Zug erhält für die Weiterfahrt Befehl Ac: „fährt in den Bf Michaelsberg ohne Hauptsignal ein“

10. Bei der Weiterfahrt darf der Tf mit der nach Fahrplan zugelassenen Geschwindigkeit fahren

11. Bei der Weiterfahrt fährt der Tf bis zum nächsten Hauptsignal auf Sicht

12. Der Tf fährt bis zum folgenden Hauptsignal mit 40 km/h

Bleiben Sie „FIT“ – machen Sie mit

Zwangsbremsung durch PZB an
einem Hauptsignal

Rosemarie Lehmann, TZ Halle/Leipzig, Wolf-Dieter Wieland, TZ Ludwigsburg,
Gerd Junginger, DB ZugBus Regionalverkehr Alb-Bodensee

� �� �
�
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BahnPraxis Test

Prüfen Sie Ihr Fachwissen
Roland Leitner, ABD 2, Dienstleistungszentrum Bildung, Frankfurt am Main

Als Fahrdienstleiter (Fdl) müssen Sie jederzeit mit betrieblichen Unregelmäßigkeiten oder technischen Störungen
rechnen.Gerade dann gilt es, den Betrieb sicher weiter zu führen. Wie sich eine Störung auf die unterschiedlichen

Stellwerkstechniken auswirkt, soll am Beispiel einer Unregelmäßigkeit gezeigt werden.

Also: Testen Sie Ihr Fachwissen!

Thema: Störungen an Weichen

Zielgruppe: Fdl auf Sp Dr S600 Stellwerken DS 408
Empfohlene Bearbeitungszeit: 20 Minuten

Sie sind Fdl Mittelberg

Aufgabenstellung:
Unregelmäßigkeit an der Weiche 6.

Örtlichkeiten:

Stellwerksbauform Sp Dr S600
Gleisplan vereinfachter Signallageplan
Gleisfreimeldeanlage Gleisstromkreise
Streckenblockbauform In Richtung Seefeld =

Selbstblock mit Gleisstromkreisen.
In Richtung Dannenburg =
Zentralblock mit Achszählern

Hinweis:
Bitte kreuzen Sie die richtigen Antworten an.
Es können auch mehrere Antworten richtig sein.

1) Der Weichenstörmelder blinkt rot. Die Stellungs- und
Überwachungsmelder (StÜM) blinken rot; der Spitzenmelder
leuchtet rot. Der Wecker ertönt. Welches Ereignis ist an der
Weiche 6 eingetreten?

□ (1) Die Weiche hat keine Endlage erreicht.
□ (2) Die Weiche wurde vom Herzstück aus in falscher Lage

befahren und ist noch besetzt.

2) Was müssen Sie veranlassen, wenn die aufgefahrene
Weiche 6 zu einer eingestellten Fahrstraße gehört?

□ (1) Keine Maßnahmen erforderlich.
□ (2) Alle Maßnahmen zur Abwendung einer drohenden Gefahr

treffen.

3) Wenn die Weiche 6 nach dem Auffahren nicht bereits
geräumt ist, müssen Sie das Räumen veranlassen. Was ist
dabei zu beachten?

□ (1) Die Weiche ist gegen die Auffahrrichtung (in Richtung
Herzstück) zu räumen.

□ (2) Die Weiche ist in Auffahrrichtung (in Richtung Weichenspit-
ze) zu räumen.

□ (3) Die Weiche kann in der Richtung geräumt werden, in der es
vom Rangierablauf zweckmäßiger ist.

4) Wie stellen Sie nach der Räumung der Weiche 6 die
Ordnungsstellung wieder her?

□ (1) Durch Bedienen der WT + WGT
□ (2) Durch Bedienen der WT + WHT
□ (3) Durch Bedienen der WT + WAT

5) Bitte fertigen Sie den erforderlichen Eintrag im Arbeits-
und Störungsbuch
siehe Anlage „Arbeits- und Störungsbuch“

6) Welcher Mitarbeiter darf den ordnungsgemäßen Zustand
der aufgefahrenen Weiche 6 nicht überprüfen?

□ (1) Weichenwärter / Fahrdienstleiter
□ (2) Zugführer
□ (3) Triebfahrzeugführer
□ (4) Fachkraft LST und Fb
□ (5) Mitarbeiter von BGS (Bahnpolizei)

7) Bevor die aufgefahrene Weiche 6 wieder befahren werden
darf, muss der ordnungsgemäße Zustand an der Außenanla-
ge festgestellt werden. Was ist zu prüfen?

□ (1) Die Schieberstange darf nicht verbogen oder gebrochen
sein.

□ (2) Die anliegende Zunge muss an der Backenschiene anlie-
gen.

□ (3) Die Schieberstange muss in ihren Verschlussstücken ge-
führt sein.

□ (4) Der Verschlussklammerkopf (Schwalbenschwanz) der ab-
liegenden Zunge muss im Verschlussstück geführt sein.

□ (5) Die Spurbreite.
□ (6) Die Ordnungsmäßigkeit der Weichensignale.
□ (7) Der Verschlussklammerkopf (Schwalbenschwanz) der an-

liegenden Zunge muss vollständig aus dem Verschlussstück
herausgetreten sein.                                                           �
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BahnPraxis Test

Abbildungen

Oben:
Lageskizze

Bf Mittelberg

Links:
Arbeits- und

Störungsbuch
(Ausschnitt).

Symbol Bedeutung

Gleisbildstellwerk mit hohem Gebäude mindestens 2,00 m über SO

EG Empfangsgebäude

Bahnsteig

Hauptsignal (Hp 0, Hp 1 und Hp 2), zug- oder stellwerksbedient,
Lichtvorsignal zug- und stellwerksbedient,
Ersatzsignal Zs 1,
Geschwindigkeitsanzeiger

Hauptsignal (Hp 0, Hp 1 und Hp 2), stellwerksbedient,
Lichtvorsignal stellwerksbedient,
Ersatzsignal Zs 1,
Geschwindigkeitsanzeiger

Hauptsignal (Hp 0 und Hp 2), stellwerksbedient,
Falschfahrt-Auftragssignal Zs 8,
Geschwindigkeitsanzeiger
Richtungsanzeiger,
Lichtsperrsignal

Hauptsignal (Hp 0, Hp 1 und Hp 2), stellwerksbedient,
Falschfahrt-Auftragssignal Zs 8,
Geschwindigkeitsanzeiger
Richtungsanzeiger,
Lichtsperrsignal

Hauptsignal (Hp 0, Hp 1 und Hp 2), stellwerksbedient, Kennlichtschaltung
Falschfahrt-Auftragssignal Zs 8,
Lichtsperrsignal

Hauptsignal (Hp 0 und Hp 2), stellwerksbedient,
Falschfahrt-Auftragssignal Zs 8,
Geschwindigkeitsanzeiger
Lichtsperrsignal

Hauptsignal (Hp 0 und Hp 2), stellwerksbedient,
Ersatzsignal Zs 1,
Geschwindigkeitsanzeiger
Lichtsperrsignal

Hauptsignal (Hp 0, Hp 1 und Hp 2), zug- und stellwerksbedient,
Ersatzsignal Zs 1,
Geschwindigkeitsanzeiger
Gleiswechselanzeiger,
Lichtsperrsignal

Hauptsignal (Hp 0 und Hp 2), stellwerksbedient,
Ersatzsignal Zs 1,
Geschwindigkeitsanzeiger
Gleiswechselanzeiger,
Lichtsperrsignal

Hauptsignal (Hp 0 und Hp 1), zug- und stellwerksbedient,
Falschfahrt-Auftragssignal Zs 8,
Lichtsperrsignal

Hauptsignal (Hp 0, Hp 1 und Hp 2), stellwerksbedient,
Lichtvorsignal stellwerksbedient,
Ersatzsignal Zs 1,

Selbstblocksignal,
Ersatzsignal

Zentralblocksignal,
Ersatzsignal

Vorsignal zug- oder
stellwerksbedient

Vorsignal zugbedient

Zentralblocksignal
Ersatzsignal
Vorsignal, zug- oder stellwerksbedient

Vorsignal stellwerksbedient mit Geschwindigkeitsvoranzeiger

Vorsignal zug- oder stellwerksbedient mit Geschwindigkeitsvoranzeiger

Rangierhalttafel

Niedriges Lichtsperrsignal  - Ls -

Lichtsperrsignal mit Kennlicht (Deckungssignal)

Vorsignaltafel  - Ne2 -

Prellbock mit Formsperrsignal (Gleisabschluß)

Ferngestellte Weiche Ortsgestellte Weiche ohne
Grundstellung

Isolierter Gleisabschnitt Achszählabschnitt

�
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Leserforum

Der Fahrdienstleiter des Bahnhofs Bamburg beobachtet, nachdem
er die Fahrstraße für einen Güterzug eingestellt hat, die Melder
seiner Stelltafel an der Rückwand des Stellwerksraumes.

Nun endlich hat er Zeit, auch mal wieder aus dem Fenster nach dem
wirklichen „Eisenbahnleben“ zu sehen. Im Gleis 5 steht ein Güterzug
zur Überholung.

Der Zug und sein Schlusssignal

richtig falsch
1. X
2. X 483/1 § 9 (1) b) 1.
3. X
4. X 408.0531 (1) b)
5. X 408.0531 (1) e)
6. X 408.0232 (2)
7. X 408.0531 (1) b)
8. X
9. X
10. X
11. X
12. X DS 301 AB 3 i.V.m. 408.0455 (4)/DV 301

§ 1 (3b) i.V.m. 408.0455 (5)
Lesen Sie dazu auch „Deine Bahn“ 6/2002.

Lösungen zum Test
auf Seite 66

Am 21.06.2002 erreichte uns
ein Leserbrief von Herrn Tino
B. mit folgendem Inhalt:

„Hallo liebes BahnPraxis-Team!
Können Sie uns sagen, ob das
Bedienen des Anschalters bei
Einfahrten ohne Hauptsignal,
zur Bedienung einer Hilfsein-
richtung des Streckenblocks
gehört und somit das Rückmel-
den eingeführt werden muss?“

Diese Frage haben wir einem
Vertreter der Fachlinie, Herrn
Dirk Enders (VFB), zugeleitet,
der hierzu wie folgt Stellung
nimmt:

Nach den Bestimmungen der
DS/DV 408.0243 Abs. 5 d) ist
auf Strecken mit nichtselbsttä-
tigem Streckenblock die Räu-
mungsprüfung durch Rückmel-
den zu bestätigen wenn der
Streckenblock nicht ordnungs-
gemäß wirkt.

Die ist der Fall, wenn
...
1. nicht vor- oder zurückge-
blockt werden kann oder die
Bedienung nicht angezeigt wird,
2. der Streckenblock nur mit
Hilfseinrichtungen bedient wer-
den kann,
3. Streckenblockeinrichtungen
vorzeitig frei werden,
...

Mit der Bedienung des Anschal-
ters -im Kreise der Praktiker
auch „kleiner Signalhebel“ ge-
nannt- der sich als zählwerks-
pflichtige Einrichtung i.d.R. über
dem Endfeld der Strecken-
blockeinrichtung befindet, wird
die Zugeinwirkung für das Aus-
lösen der elektrischen Strecken-
tastensperre an der Signalzug-
schlußstelle hilfsweise „scharf“
geschaltet.

Lässt sich z.B. aufgrund einer
Signalstörung ein Einfahrsignal

nicht auf Fahrt stellen, wird an-
stelle des Fahrt-zeigenden Ein-
fahrsignals durch das Bedie-
nen des Anschalters das zug-
bewirkte Auslösen der Stre-
ckentastensperre und damit das
Bedienen des Rückblocks er-
möglicht.

Aus DS/DV 408.0243 Abs. 5 d)
Nr. 2 ließe sich ableiten, dass,
wenn der Anschalter als Hilf-
seinrichtung des Strecken-
blocks bedient wird, das Rück-
melden zusätzlich zur Blockbe-
dienung einzuführen ist.

Das Bedienen des Anschalters
stellt jedoch keinen Anlass zur
Einführung des Rückmeldens
dar, weil diese Einrichtung nicht
den Hilfseinrichtungen des Stre-
ckenblocks zuzurechnen ist.

In DS/DV 408.0243 Abs. 5 d)
Nr. 2 sind drei Anlässe genannt
bei denen der Streckenblock
nicht ordnungsgemäß wirkt. In
allen drei Fällen liegen Anlässe
vor, die in der technischen Ein-
richtung „Streckenblock“ be-
gründet sind und die Einrich-
tung so beeinflussen, dass die-
se nicht oder nicht ordnungs-
gemäß wirkt, ohne dass die
Fachkraft-LST Arbeiten an der
Einrichtung ausgeführt hat.

Der in diesem Zusammenhang
ehemals vorhandene Zusatz
„ausgenommen Anschalter“
war in den 80iger Jahren in die
DS 408, § 15 Abs. 14 d) Nr. 2
aufgenommen worden, um
häufigen Nachfragen hierzu im
betrieblichen Regelwerk eine
Antwort zu liefern.

Der Wegfall dieses Zusatzes ab
Bekanntgabe 19 zu DS 408 war
jedoch aus redaktionellen Grün-
den im Rahmen der fortschrei-
tenden Harmonisierung DS/DV
408 erforderlich. �

Lösungen „BahnPraxis Test“ Heft 5/2002
Fragen für Fahrdienstleiter auf elektromechanischen Stellwerken:
Frage Nr. Antwort Nr.
1 ...................... 2
2 ...................... 2
3 ...................... 2
4 ...................... 1, 3, 4
5 ...................... „Lfd. Nr.  Tag  Uhrzeit : Weiche 13 durch

Rangierfahrt aufgefahren. Unterschrift
6 ...................... 5
7 ...................... 1, 2, 3, 4, 7

� Was ist denn das für ein Schlusssignal?

� Gibt es so etwas nach Signalbuch überhaupt?

� Darf ich den Zug so weiterfahren lassen?

Haben Sie ähnliche Fälle„beobachtet“?

Schreiben Sie uns Ihre Meinung.
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Was ist Ozon?

Ozon (griechisch: „das Duften-
de“) ist ein blassblaues, hoch-
giftiges Gas mit durchdringen-
dem Geruch, dessen Moleküle
aus drei Sauerstoffatomen be-
stehen. Ozon (O3) ist sehr labil
d.h. es wird bei jeder Gelegen-
heit versuchen, sich wieder zu-
rück in Sauerstoff (O2) zu ver-
wandeln und wirkt dabei stark
oxydierend.

Eigenschaften von
Ozon

Die hohe Reaktionsfähigkeit
wird genutzt, Ozon als Oxidati-
onsmittel einzusetzen. Viele
Farbstoffe werden durch Ozon
gebleicht (z.B. Papierherstel-
lung, Recyclingpapier). Zur Des-
infektion von Trinkwasser (Ent-
keimung) sowie z. B. zum Blei-

chen von Textilien, Ölen, Fetten
und Wachsen wird Ozon ver-
wendet. Gummi wird durch
hohe Ozon-Konzentrationen
zerstört.

Wo kommt Ozon
vor?

In einer Höhe von 20 bis 40 km
über der Erdoberfläche schützt
uns eine Ozonschicht vor der
krebserregenden ultravioletten
Sonnenstrahlung und ist von
größter Wichtigkeit für das Le-
ben auf der Erde. Das atmos-
phärische Ozongas ist erdge-
schichtlich durch die Einwirkung
von Sonnenstrahlung aus Sau-
erstoff entstanden. In der Ozon-
schicht herrscht eine Ozon-
Konzentration von 10 ml/m3

oder 10 ppm (parts per million
oder Anzahl der Teilchen pro
Million Teilchen). Derart hohe

Ozon-Konzentrationen am Erd-
boden würden die menschliche
Gesundheit gefährden.

Ozon kann technisch aus Sau-
erstoff hergestellt werden. Beim
Lichtbogenschweißen, beim
Betrieb von Kopierern und La-
serdruckern entsteht ebenfalls
Ozon. Aber auch überall dort,
wo Luft (diese besteht zu 21%
aus Sauerstoff) und hohe Ener-
gien gleichzeitig vorhanden sind,
kann mit dem Auftreten von
Ozon gerechnet werden. Typi-
sches Beispiel hierfür sind Hoch-
spannungsentladungen, wie
Blitze bei Gewittern.

Des weiteren entsteht Ozon
vorwiegend in den Sommermo-
naten Juni, Juli und August in
Bodennähe, durch chemische
Reaktionen mit Stickoxiden und
Kohlenwasserstoffen. Haupt-
verursacher sind vor allem der

Straßenverkehr sowie die Ab-
gase aus Industrie und Kraft-
werken. Der aktuelle Ozonge-
halt in der bodennahen Luft wird
im wesentlichen durch die je-
weiligen meteorologischen Ge-
gebenheiten bestimmt, d.h.
durch die Dauer und Intensität
der Sonneneinstrahlung. Die
höchsten Konzentrationen tre-
ten nachmittags am Rande von
Ballungsgebieten auf.

Wie wirkt Ozon
auf die
Gesundheit?

Die Wirkung auf den Menschen
ist vom Ozongehalt in der Atem-
luft (Konzentration) und der
Menge eingeatmeter ozonhalti-
ger Luft (Dosis) abhängig. Es
kann zu Schleimhautreizungen
wie z. B. Reizungen der Augen,
des Nasen-Rachenraumes so-

Wer liegt nicht gerne in der Sonne und lässt sich von
ihren Strahlen verwöhnen?  So freuen wir uns jedes Jahr

wieder, wenn der Frühling kommt und die Sonnen-
stunden zunehmen. Für unser Wohlbefinden und unsere
Gesundheit benötigen wir ein Mindestmaß an Sonnen-

strahlung. Aber zuviel Sonne kann zu Schädigungen
führen. Das kann jeden einzelnen betreffen z. B. in Form

von Hornhaut-/Bindehautentzündungen (Verblitzen,
Schneeblindheit), Sonnenbrand (ungeschütztes langes

Sonnenbaden) oder auch die Umwelt, wenn bei längerer
Trockenheit und Sonneneinstrahlung, die Ozon-Konzent-

ration in erdnahen Schichten ansteigt. Ozon ist die
Leitkomponente des Sommersmogs.

Sommer, Sonne –Sommer, Sonne –
OzonwarnungOzonwarnung
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wie Heiserkeit, Husten und Be-
klemmungsgefühl kommen.
Ebenso kann es Kopfschmer-
zen und Übelkeit auslösen.

Die Geruchsschwelle, die indi-
viduell von Mensch zu Mensch
unterschiedlich empfunden
wird, liegt zwischen 10 und 15
µg Ozon pro m3 Luft. Diese in
der Evolutionsgeschichte des
Menschen entstandene niedri-
ge Geruchsschwelle ist aber ein
sehr wirksames Warnsignal. Bei
Einwirkung und damit verbun-
dener Schleimhautreizung wird
man sich aus dem belasteten
Bereich entfernen oder der Be-
lastung entgegengewirkt durch
Zuführung von Frischluft, z.B.
Fenster oder Türen öffnen.

Rechtsgrundlagen

Zum Schutz von Beschäftigten
vor Ozon wurden Luftgrenzwer-
te festgelegt. Der Luftgrenzwert
oder die für Ozon festgelegte
maximale Arbeitsplatzkonzent-
ration (MAK-Wert) werden in der
Technischen Regel für Gefahr-
stoffe (TRGS 900) veröffentlicht.
Zurzeit ist für Ozon ein Wert von
200 µg/m3 festgelegt. Dieser
Wert ist ein Schichtmittelwert,
bei täglich achtstündiger Expo-
sition und einer durchschnittli-
chen  Wochenarbeitszeit  von
40 Stunden. Für die Begren-
zung von Expositionsspitzen
(Kurzzeitwerte) gilt die Katego-
rie „= 1 =“, d. h. die Ozon-
Konzentration darf zu keinem
Zeitpunkt höher sein, als der
Grenzwert. Betrachtet werden
dabei Konzentrationsmittelwer-
te über einen Zeitraum von 15
Minuten.

Ozon-Konzentrati-
on am Arbeitsplatz
Wenn am Arbeitsplatz mit Ozon
umgegangen wird und Ozon
entsteht, darf eine Konzentrati-
on von 200 µg/m3 oder 0,2 mg/
m3 (MAK-Wert) nicht überschrit-
ten werden. Beim Betrieb von
Kopierern und Laserdruckern
sind Konzentrationen in Höhe
dieses Wertes nicht zu erwar-
ten. Wegen der sehr geringen
Geruchsschwelle von Ozon und

des sehr intensiven Geruchs,
ist bei häufigem Betrieb ent-
sprechender Geräte für eine
ausreichende Absaugung bzw.
Raumlüftung zu sorgen. Die
Geräte sind so aufzustellen,
dass die Gebläseluft nicht un-
mittelbar an den Arbeitsplatz
eines anderen Mitarbeiters ge-
blasen wird. Besser ist die Auf-
stellung der Geräte in einem
separaten Raum.

Ozon-Konzentrati-
on im Freien

Wirkt Ozon umweltbedingt ein,
handelt es sich nicht um einen
Umgang mit Gefahrstoffen. So-
mit gelten auch nicht die Festle-
gungen der Gefahrstoffverord-
nung und anderer in Betracht
kommender staatlicher oder
berufsgenossenschaftlicher Re-

gelwerke. Als Anhaltspunkte für
zu treffende Maßnahmen kön-
nen diese Werte jedoch heran-
gezogen werden.

Dem Arbeitgeber steht es frei,
Messungen der Ozon-Konzen-
tration bei Arbeiten im Freien
durchzuführen. Für die Vielzahl
verschiedener, oft wechselnder
und verstreut liegender Arbeits-
plätze im Freien kann eine ver-
pflichtende messtechnische
Überwachung nicht gefordert
werden. Zur Prüfung, ob und
welche Schutzmaßnahmen zu
ergreifen sind, empfiehlt es sich,
in den Sommermonaten die
Ozonwarnungen durch Rund-
funk, Fernsehen oder Zeitung
aufmerksam zu verfolgen und
ggf. für Maßnahmen heranzu-
ziehen.

In allen Bundesländern werden
an über 300 Messstellen stän-
dig Ozon-Konzentrationen ge-
messen. Auf Grundlage dieser
Werte muss die Bevölkerung
von der obersten Verkehrsbe-
hörde jedes betroffenen Bun-
deslandes in den Medien auf
Verkehrsverbote aufmerksam
gemacht werden, wenn

● an mindestens drei Mess-
stationen im Bundesgebiet,

● die nicht weniger als 50 km
und nicht mehr als 250 km
voneinander entfernt sind,

● eine Ozon-Konzentration
von 240 µg/m3 über eine
Stunde erreicht wird und

● dies für den nächsten Tag
ebenfalls zu erwarten ist.

Es ist zu beachten, dass die
amtlichen Messstellen die Ta-
geshöchstwerte melden, die
jeweils nachmittags auftreten.
Die für die Belastung am Ar-
beitsplatz wichtige durch-
schnittliche Konzentration ist in
der Regel deutlich niedriger, da
die Ozon-Konzentrationen mor-
gens noch gering sind und ge-
gen Abend wieder abfallen.

Bei Überschreiten eines Wertes
von 180 µg/m3 (ppm) Ozon in
der Luft ist zu prüfen, welche
Arbeitsschutzmaßnahmen in
Frage kommen. Erhöhte �

Abbildung 2b: Ozonkonzentration (74
ppm um ca. 23.00 Uhr) am gleichen Tag

Abbildung 2a: Anzeigetafel für Umwelt-
schadstoffe vor dem Bahnhof Ulm
Schadstoffkonzentration im September
1999, Ozonkonzentration (115 ppm
um ca. 17.00 Uhr)

Abbildung 3: Schwere körperliche Arbeiten sind bei Ozonwarnung in die Morgen-,
Abend oder Nachtstunden zu legen
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Ozonwerte treten vorwiegend
in der Zeit zwischen 10.00 Uhr
und 18.00 Uhr auf.

In Abbildung 2a ist die Ozon-
Konzentration an einer Mess-
station in einer Stadt in Süd-
deutschland festgehalten. Die
Ozon-Konzentration verändert
sich von 115 ppm um 17.00
Uhr (Tageshöchstwert) auf 74
ppm um 23.00 Uhr. Diese Wer-
te wurden im September 1999
registriert.

Ozon-Konzentrati-
on auf Baustellen

Von den Berufsgenossenschaf-
ten durchgeführte Messungen
haben gezeigt, dass die Ozon-
Konzentration an vielen Arbeits-
plätzen der Bauwirtschaft nied-
riger ist, als die Werte der amt-
lichen Messstellen. Ozon rea-
giert sehr rasch und zerfällt sehr
schnell an den auf Baustellen
vorhandenen Oberflächen und
bei Kontakt mit Staubteilchen.
Da auf Baustellen sehr oft
Schadstoffe, wie Baustellen-
staub oder Abgase von z. B.
Dieselmotoren (Abbildungen 3
und 4) vorliegen, ist es nicht
verwunderlich, dass die Ozon-
Konzentrationen auf Baustellen
niedriger sind als in der freien
Natur.

Arbeitsschutz-
maßnahmen

Grundsätzlich ist die Informati-
on über gesundheitliche Risi-
ken bei erhöhter Ozon-Konzen-
tration sowie mögliche Schutz-
maßnahmen für die Beschäf-
tigten wichtig. Technische
Schutzmaßnahmen sind zum
Schutz gegenüber hohen Ozon-
Konzentrationen im Freien bei
ständig wechselnden Arbeits-
bedingungen wenig geeignet.
Auch persönliche Schutzmaß-
nahmen sind wenig möglich.
Da Technische wie auch per-
sönliche Schutzmaßnahmen in
der Praxis kaum durchführbar
sind, muss auf organisatorische
Maßnahmen zurückgegriffen
werden.

Hierzu zählen:

● Verlagern von schwerer kör-
perlicher Arbeit in die Mor-
gen-, Vormittag-, Abend-
oder Nachtstunden (Abbil-
dung 3),

● Zwischenschaltung leichte-
rer Arbeiten zur Verminde-
rung des Atemvolumens und
der damit über die Atmung
aufgenommenen Ozondo-
sis,

● Verlagern der Arbeiten in das
innere von Gebäuden bzw.

in den Schatten,
● Arbeitsplätze durch Sonnen-

dächer abschatten,
● Einlegen von zusätzlichen

Erholungspausen möglichst
in Räumen oder im Schat-
ten,

● Vermeiden von Mehr- und
Akkordarbeit,

● Vermeiden von Mehrfachbe-
lastung durch andere Reiz-
und Schadstoffe.

Beschäftigte, die an Tagen mit
witterungsbedingt erhöhter
Ozon-Konzentration Beschwer-
den haben, die sie auf diese
höhere Konzentration zurück-
führen bzw. unter Erkrankun-
gen der Atemwege leiden, kön-
nen sich durch den Betriebs-
arzt untersuchen und beraten
lassen. Eventuell sind dann für
diese Beschäftigten weiterge-
hende Schutzmaßnahmen zu
veranlassen.

Ozonwarnung
Ungefähr 10 bis 20% der Be-
völkerung sind gegenüber Ozon
empfindlich und zeigen bei er-
höhter Ozon-Konzentration
starke Reaktionen. Die meisten
Menschen sind aber nicht emp-
findlich gegenüber Ozon. Von
der Bevölkerung der Bundes-
republik Deutschland verspü-
ren ca. 85% keine Beeinträchti-

gung des Allgemeinbefindens
und können auch bei Ozonwar-
nung ihr Leben normal weiter-
führen.

Allergiker, Asthmatiker und
Menschen mit chronischer
Bronchitis sind besonders ge-
fährdet, weil sich das bislang
bestehende Krankheitsbild
deutlich verschlechtern und
auch zu gefährlichen Situatio-
nen ausweiten kann. Ozon ver-
stärkt die allergischen Reaktio-
nen des Körpers, das sollte
Betroffenen bewusst sein. Es
wäre aber sicher verkehrt in eine
Panik auszubrechen und an
heißen Sommertagen die Woh-
nung nicht mehr zu verlassen.
Der daraus resultierende Be-
wegungsmangel, in der mög-
licherweise noch mit Zigaret-
tenrauch belasteten Wohnung,
ist allemal schädlicher, als der
Aufenthalt im Freien.

Weitere Informationen:

BahnPraxis Spezial

Abbildung 4:
Emissionen von Dieselmotoren und

Staub verringern die Konzentration von
Ozon.

Arbeitsschutzmaßnahmen
für Arbeiten im Freien bei wit-
terungsbedingter erhöhter
Ozon-Konzentration in der
Außenluft – Orientierungshil-
fe – Bekanntmachung des
BMA vom 2. Mai 1996 – III b
2 – 34505-12 – Bundesar-
beitsblatt 6/1996               �

S I C H E R A R B E I T E N

ES LOHNT ZU LEBEN


